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Vorlage an den Landrat 2016/306 
 

 

Rechtsgültigkeit zweier nichtformulierter Volksinitiativen zum Fremdsprachenunterricht: 
1. „ Stopp der Überforderung von Schüler/-innen: Eine Fremdsprache auf der Primarstufe 
genügt“ 
2. „Stopp dem Verheizen von Schüler/-innen: Ausstieg aus dem gescheiterten Passepar-
tout-Fremdsprachenprojekt“ 
 

vom 18. Oktober 2016

 
1. Ausgangslage 
Am 21. Mai 2016 wurde die vorgeprüfte, nichtformulierte Volksinitiative „Stopp der Überforderung 
von Schüler/-innen: Eine Fremdsprache auf der Primarstufe genügt“ vom 6. Oktober 2015 mit 1969 
gültigen Unterschriften bei der Landeskanzlei eingereicht. Die Verfügung der Landeskanzlei vom 
25. April 2016 über das Zustandekommen der Initiative erschien im Amtsblatt vom 28. April 2016. 

Am 21. März 2016 wurde auch die vorgeprüfte, nichtformulierte Volksinitiative „Stopp dem Verhei-
zen von Schüler/-innen: Ausstieg aus dem gescheiterten Passepartout-Fremdsprachenprojekt“ 
vom 6. Oktober 2015 mit 2024 gültigen Unterschriften bei der Landeskanzlei eingereicht. Die Ver-
fügung der Landeskanzlei vom 25. April 2016 über das Zustandekommen der Initiative erschien im 
Amtsblatt vom 28. April 2016. 

Mittels Regierungsratsbeschluss vom 5. Juli 2016 wurde die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion 
(BKSD) mit der Ausarbeitung der beiden Vorlagen an den Landrat für die Behandlung der nicht 
formulierten Volksinitiativen beauftragt. Gemäss § 12a der Verordnung zum Gesetz über die politi-
schen Rechte (SGS 120.11) hat die BKSD den Rechtsdienst des Regierungsrates mit der Abklä-
rung der Rechtsgültigkeit der Initiativen beauftragt.  

 

2. Wortlaut der Initiativen 
Kantonale nichtformulierte Volksinitiative: „Stopp der Überforderung von Schüler/-innen: 
Eine Fremdsprache auf der Primarstufe genügt“ 
Die Unterzeichneten, im Kanton Basel-Landschaft stimmberechtigten Personen, stellen, gestützt 
auf § 28 Absätze 1 und 3 KV, das folgende nichtformulierte Begehren und beantragen dem Land-
rat, eine entsprechende Vorlage auszuarbeiten: 

Durch Anpassung des Bildungsgesetzes (SGS 640) und nötigenfalls durch Kündigung bestehen-
der interkantonaler Bestimmungen und Vereinbarungen mit verpflichtendem Charakter (z.B. Spra-
chenstrategie der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) vom 25. März 2004) – 
oder Teilen davon – sowie von Staatsverträgen und Konkordaten (z.B. HarmoS-Konkordat) – oder 
Teilen davon – und Aufhebung weiteren geltenden Rechts, das diesem Begehren widerspricht. Auf 
der Primarstufe wird nur Französisch als Fremdsprache unterrichtet. Die zweite Fremdsprache 
wird an der Sekundarstufe I eingeführt.  



 

Kantonale nichtformuliert Volksinitiative „Stopp dem Verheizen von Schüler/-innen: Aus-
stieg aus dem gescheiterten Passepartout-Fremdsprachenprojekt“ 
Die unterzeichneten, im Kanton Basel-Landschaft stimmberechtigten Personen, stellen, gestützt 
auf § 28 Absätze 1 und 3 KV, das folgende nichtformulierte Begehren und beantragen dem Land-
rat, eine entsprechende Vorlage auszuarbeiten: 

Der Kanton Basel-Landschaft steigt zum nächstmöglichen Termin aus dem Passepartout-Projekt 
aus. Hierfür kündigt er nötigenfalls bestehende interkantonale Bestimmungen und Vereinbarungen 
mit verpflichtendem Charakter  oder Teile davon – sowie Staatsverträge und Konkordate – oder 
Teile davon – und hebt weiteres geltendes Recht auf, das diesem Begehren widerspricht. Der 
Fremdsprachenunterricht an den Volksschulen erfolgt inhaltlich wie vor der Einführung des Passe-
partout-Projektes. Er basiert auf einem klar und übersichtlich strukturierten Unterricht, der neben 
der Förderung des Mündlichen ebenso Wert legt auf einen sukzessiven Aufbau von Grammatik, 
Grundwortschatz und Orthografie. Die Lehrmittel Mille feuilles, Clin d’Oeil und New World dürfen 
somit an den Volksschulen nicht mehr eingesetzt werden. 

 

3. Prüfung der Rechtsgültigkeit der nichtformulierten Volksinitiative 
Die Prüfung der Rechtsgültigkeit erfolgte durch den Rechtsdienst des Regierungsrates. Im Gutach-
ten vom 25. August 2016 wurden die beiden nichtformulierten Begehren aufgrund ihres engen 
Sachzusammenhangs gemeinsam beurteilt. 

Kantonale Volksinitiativen sind ausser auf die formellen Voraussetzungen im engeren Sinn (Unter-
schriftenzahl, Gültigkeit der Unterschriften, Wahrung der Frist, Rückzugsklausel), welche durch die 
Landeskanzlei überprüft werden auch durch den Rechtsdienst des Regierungsrates auf die formel-
len Voraussetzungen im weiteren Sinn (Grundsätze der Einheit der Form und der Einheit der Mate-
rie) sowie auf die Übereinstimmung mit höherstufigem Recht und die faktische Durchführbarkeit 
hin zu überprüfen. 

Der Rechtsdienst des Regierungsrates kommt zu Schluss, dass bei beiden Volksinitiativen das 
formelle Gültigkeitserfordernis der Einheit der Materie gewahrt ist und beide keine unmöglichen 
oder offensichtlich rechtswidrigen Inhalte aufweisen. Die Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht 
wurde für die beiden Initiativen gesondert überprüft. 

Kantonale nichtformulierte Volksinitiative: „Stopp der Überforderung von Schüler/-innen: 
Eine Fremdsprache auf der Primarstufe genügt“ 
Artikel 62 Abs. 4 der Bundesverfassung verpflichtet die Kantone zentrale Eckwerte des Schulsys-
tems zu harmonisieren. In Bezug auf den Fremdsprachenunterrichtet bildet die Sprachenstrategie 
– von der EDK am 25. März 2004 verabschiedet – die Grundlage. Die Eckwerte der Sprachenstra-
tegie flossen in die interkantonale Vereinbarung vom 14. Juni 2007 über die Harmonisierung der 
obligatorischen Schule (HarmoS-Konkordat) ein, dem auch der Kanton Basel-Landschaft mit Be-
schluss des Landrates vom 17. Juni 2010 und der Gutheissung durch den Souverän am 26. Sep-
tember 2010 beigetreten ist. Artikel 4 Absatz 1 des HarmoS-Konkordats legt fest, dass die erste 
Fremdsprache spätestens ab dem fünften Schuljahr (3. Klasse Primarschule) und die zweite 
Fremdsprache ab dem siebten Schuljahr (5. Klasse Primarschule) unterrichtet werden. Im Kanton 
Basel-Landschaft wird daher aktuell Französisch ab der 3. Klasse der Primarschule und Englisch 
ab der 5. Klasse unterrichtet. Die Forderung der Initiative steht folglich im Widerspruch zu dem 
gemäss Artikel 48 Absatz 5 BV zu beachtenden übergeordneten interkantonalen Recht. Dies be-
deutet, dass der Kanton Basel-Landschaft im Falle der Annahme der Initiative das HarmoS-
Konkordat kündigen müsste. Der Konkordatstext selbst sieht in Artikel 14 die Möglichkeit einer 
Kündigung auf das Ende des dritten der Austrittserklärung folgende Kalenderjahr vor. Zwar kann 
der zuständige Regierungsrat durch Annahme der Volksinitiative nicht zur Kündigung verpflichtet 
werden, aber der Rechtsdienst des Regierungsrates gelangt zum Schluss, dass es möglich ist, das 
Begehren einschliesslich der damit verbundenen Folge der Kündigung des HarmoS-Konkordates 
auf dem Wege der kantonalen Gesetzgebung umzusetzen. Die Initiative ist daher nicht als offen-
sichtlich rechtswidrig im Sinne der Kantonsverfassung  zu bezeichnen. 
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Für die Beantwortung der Frage, ob die Initiative gegen geltendes Bundesrecht verstösst – ob also 
der Unterricht in der zweiten Fremdsprache von Bundesrechts wegen bereits auf der Primarstufe 
zu erfolgen habe – verweist der Rechtsdienst des Regierungsrates auf die kontrovers geführte 
Diskussion und hebt hervor, dass keine Einigkeit in Bezug auf diese Thematik besteht. Weiter ver-
weist er darauf, dass auch das gegenwärtige einschlägige Verfassungs- und Gesetzesrecht des 
Bundes die Initiative keineswegs als offensichtlich rechtswidrig im Sinne der Kantonsverfassung 
erscheinen lässt.  

Es ist daher nach Ansicht des Rechtsdienstes des Regierungsrates nicht ersichtlich, inwiefern die 
Initiative „Stopp der Überforderung von Schüler/-innen: Eine Fremdsprache auf der Primarstufe 
genügt“ offensichtlich gegen höherrangiges Recht verstossen sollte. 

 
Kantonale nichtformuliert Volksinitiative „Stopp dem Verheizen von Schüler/-innen: Aus-
stieg aus dem gescheiterten Passepartout-Fremdsprachenprojekt“ 
Zunächst hält der Rechtsdienst des Regierungsrates – wie bereits im Mitbericht 2008 betreffend 
den Verpflichtungskredit zum Fremdsprachenunterricht – fest, dass es sich bei der sechskantona-
len Passepartout-Vereinbarung um ein Übereinkommen handelt, das in der endgültigen Ab-
schlusskompetenz des Regierungsrates liegt. 

Der Rechtsdienst des Regierungsrates hält weiter fest, dass es möglich wäre, im Falle der An-
nahme der Initiative beispielsweise im Bildungsgesetz den Ausstieg aus dem Passepartout-
Projekt, verbunden mit der Rückkehr zum vormals praktizierten  Fremdsprachenunterricht zu ver-
ankern. Damit erginge zumindest implizit der Auftrag an den Regierungsrat, das Passepartout-
Projekt nach Ablauf der Interkantonalen Vereinbarung 2018 nicht weiterzuverfolgen und für die 
Schaffung der erforderlichen innerkantonalen Rechtsgrundlagen besorgt zu sein. 

Aus den bereits ausgeführten Gründen steht dem Austritt aus dem Passepartout-Projekt weder 
übergeordnetes interkantonales noch Bundesrecht entgegen. Offen ist noch die Frage, ob der 
Ausstieg aus Passepartout zwingend auch den Ausstieg aus dem HarmoS-Konkordat bedeuten 
müsste, oder ob die verlangte Rückkehr zum vormaligen Fremdsprachenunterricht mit dem Unter-
richt von zwei Fremdsprachen auf der Primarschule vereinbar ist.  

Abschliessend stellt der Rechtsdienst des Regierungsrates fest, dass beide Initiativen die formalen 
Erfordernisse der Einheit der Form und der Einheit der Materie erfüllen. Sie verletzen zudem kein 
übergeordnetes Bundesrecht offensichtlich, insbesondere auch da der Bund von seiner verfas-
sungsmässigen Kompetenz zum Erlass von harmonisierendem Recht im Bereich des Fremdspra-
chenunterrichts noch nicht in ausreichend spezifischer Form Gebrauch gemacht hat. Dort wo die 
Forderungen der Initiativen im Widerspruch zu übergeordnetem interkantonalem Recht stehen, 
insbesondere mit dem HarmoS-Konkordat, bestünden gesetzgeberische Möglichkeiten, die Volks-
begehren umzusetzen, so dass sie nicht als offensichtlich rechtswidrig im Sinne der Kantonsver-
fassung gelten können. Zusammenfassend stellt der Rechtsdienst des Regierungsrates demnach 
fest, dass er die beiden nichtformulierten Initiativen „Stopp der Überforderung von Schüler/-innen: 
Eine Fremdsprache auf der Primarstufe genügt“ sowie „Stopp dem Verheizen von Schüler/-innen: 
Ausstieg aus dem gescheiterten Passepartout-Fremdsprachenprojekt“ als rechtsgültig betrachtet.  
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4. Antrag 
Gestützt auf das Gutachten des Rechtsdienstes des Regierungsrates beantragt der Regierungsrat 
was folgt: 

 

1. Die nichtformulierten Volksinitiativen „Stopp der Überforderung von Schüler/-innen: Eine 
Fremdsprache auf der Primarstufe genügt“ wird für rechtsgültig erklärt.  

2. Die nichtformulierte Volksinitiative „Stopp dem Verheizen von Schüler/-innen: Ausstieg aus 
dem gescheiterten Passepartout-Fremdsprachenprojekt“ wird für rechtsgültig erklärt.  

 

 

 

Liestal, 18. Oktober 2016 

Im Namen des Regierungsrates 

Der Präsident: 

Thomas Weber 

Der Landschreiber: 

Peter Vetter 

 

5. Anhang 
–   Entwurf Landratsbeschluss 

 

Beilage 
– Bericht des Rechtsdienstes des Regierungsrates vom 25. August 2016: Prüfung der 

Rechtsgültigkeit von zwei Volksinitiativen betreffend den Fremdsprachenunterricht. 
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Landratsbeschluss 

über die Rechtsgültigkeit zweier nichtformulierter Volksinitiativen zum Fremdsprachenun-
terricht 

 

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst: 

 

1. Die nichtformulierten Volksinitiativen „Stopp der Überforderung von Schüler/-innen: 
Eine Fremdsprache auf der Primarstufe genügt“ wird für rechtsgültig erklärt 

2. Die nichtformuliert Volksinitiative „Stopp dem Verheizen von Schüler/-innen: Ausstieg 
aus dem gescheiterten Passepartout-Fremdsprachenprojekt“ wird für rechtsgültig er-
klärt. 

 

 

Liestal, Datum wird von der LKA eingesetzt! 

Im Namen des Landrates 

Der/die Präsident/in: 

 

Der/die Landschreiber/in: 
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